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Die Ausrüstung des Silo- und Heuschwanzes
beim Verkehr auf öffentlichen Strassen

Die vielseitige Verwendung des Siloschwanzes als Transportgerät bringt
es mit sich, dass dieses auch auf öffentlichen Strassen verwendet wird.
Nach dem neuen Strassenverkehrsgesetz (SVG), Art. 58 VRV vom 13.11.

1962, müssen landwirtschaftliche Transportfahrzeuge, Geräte und Maschinen,

die auf öffentlichen Strassen verkehren, und deren vorstehende Spitzen

oder Kanten die Verkehrssicherheit gefährden, auf geeignete Weise
geschützt sein. Mit einem schwarz-gelb schräg gestreiften Querbalken oder
einer auf solche Art gezeichnete Querlatte können die Zinkenspitzen des
Heckgreifers gut abgedeckt werden. Durch eine entsprechende Feder, die
am Hauptrahmen des Greifers befestigt wird, lässt sich dieser Schutz leicht

Abb. 1:

Silo-Schwanz ohne
Schutzlatte, aufgebaut
am Merk-Pullax.
Es dürfte jedermann
einleuchten, dass die
Spitzen im Strassenverkehr

sehr gefährlich
werden können,

Abb. 2:

Gut geschützter und
signalisierter Silo-
Schwanz. Man beachte
links und rechts auch
die roten Rückstrahler.
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montieren und entfernen. Die ebenfalls vorgeschriebenen Rückstrahler lassen

sich an den Aussenseiten des Schutzes anbringen. Beim Kauf des
Gerätes ist die Mitlieferung des vollständigen Schutzes zu verlangen. Aufgabe
des Bauers ist es dann allerdings, dass für die Fahrten auf Strassen die
gekaufte Schutzvorrichtung angebracht wird. Für jeden Unfall, der auf Grund
der ungeschützten Zinkenspitzen verursacht wird, ist der Besitzer des
Gerätes haftbar.

Als günstige Greiferbreite erweist sich diejenige des mittleren Typs von
2,3 m. Breiten von 2,70 oder 2,90 m mit 15 Zinken sind allzu verkehrshinderlich

und erfordern als Transportgerät auf öffentlichen Strassen eine Spe-
zialbewilligung. H.R.
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